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Abstrahlbegrenzung nach unten 
 
Die Kennzeichnung von Windenergieanlagen wird in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV-KvL) vom 26.08.2015 geregelt. Im 
genannten Dokument wird in Teil 3 Abschnitt 3 die Nachtkennzeichnung von 
Windenergieanlagen reguliert. Hierbei besteht die Möglichkeit die Windenergieanlagen mit 
den folgenden Befeuerungen auszustatten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Befeuerungsvarianten sind hinsichtlich ihrer Spezifikationen über die jeweiligen Anhänge 
definiert. 
 
Der Einsatz von Gefahrenfeuern kommt für die vorgesehenen Windenergieanlagen nicht in 
Frage. Der in der AVV-KvL geforderte Mindestabstand zwischen Gefahrenfeuer auf dem 
Maschinenhausdach und Hindernisfeuer am Turm beträgt maximal 45m. Nach allgemeinem 
Verständnis dürfen die Rotorblätter das beschriebene Gefahrenfeuer auf dem 
Maschinenhausdach auf Grund der Abstrahlwinkel und der entsprechenden verschriftlichten 
Forderung einer maximalen Begrenzung nach unten auch nach oben nur um maximal 45m 
überragen. Bei der vorliegenden Anlagenkonfiguration überragen die Rotorblätter die 
Befeuerung auf dem Maschinenhaus um ca. 75,5m. Der Einsatz von Gefahrenfeuern ist 
somit gemäß AVV-KvL nicht zulässig. 
 
Der Einsatz von Blattspitzenhindernisfeuern kommt aus Gründen der Akzeptanz und aus 
Gründen der technischen Realisierbarkeit nicht in Frage. 
 
Entsprechend erfolgt die Kennzeichnung der Windenergieanlage mit Feuer W, rot ES auf 
dem Dach des Maschinenhauses und Hindernisfeuer ES am Turm der Windenergieanlage. 
Die Rotorblätter dürfen entsprechend AVV-KvL das Feuer W, rot und Feuer W, rot ES nur 
um 65m überragen. Entsprechend muss eine Ausnahmegenehmigung für das Überragen der 
Rotorblätter von 75,5m gestellt werden. Der Einsatz der Leuchten mit erweiterter 
Spezifikation begrenzt die Lichtstärke der eingesetzten Leuchten basierend auf dem 
spezifischen Abstrahlwinkel nach unten als auch nach oben. 
 
Eine eigenständige Änderung der Abstrahlwinkel ist auf Basis der AVV-KvL nicht ohne eine 
Ausnahmegenehmigung möglich. Diese kann basierend auf Punkt 30 der AVV-KvL für 
Abweichungen von der oben genannten Kennzeichnung beantragt werden. Von der AVV-
KvL kann die Luftfahrtbehörde nur mit Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) und einer ausreichenden Begründung abweichen.  

Kennzeichnung auf dem Dach des 
Maschinenhauses der Windenergieanlage: 

- Gefahrenfeuer 

- Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot ES (AVV-KvL Anhang 3) 

Kennzeichnung an den Rotorblättern der 
Windenergieanlage: 

- Blattspitzenhindernisfeuer (AVV-KvL Anhang 2) 

Kennzeichnung am Turm der Windenergieanlage: 

- Hindernisfeuer bzw. Hindernisfeuer ES (siehe AVV-KvL 

Anhang 1) 
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Der umfangreiche Prozess wurde hinsichtlich der abstrahlbegrenzenden Befeuerung bereits 
von der Firma Lanthan für das Befeuerungssystem ARC-SIRIL getätigt. Der Einsatz der 
abstrahlbegrenzten Befeuerung unterliegt hierbei jedoch standortabhängigen 
Nutzungsbeschränkungen. Diese sind insbesondere folgende: 

 Schutzbereiche im Bereich von Flugplätzen und Platzrunden 

 Schutzbereich im Bereich von Sichtflugstrecken 

 Schutzbereich im Bereich von Pflichtmeldepunkten 

 Windenergieanlagen mit einer obersten Befeuerungshöhe von 150 m über Grund 

 Einzelfalluntersuchung auf topographische und flugbetriebliche Faktoren 

Die vorliegende Anlagenkonfiguration mit einer Nabenhöhe von 161m und einer 
einhergehenden obersten Befeuerungsebene in Höhe von 164,5m über Grund in 
Kombination mit der Nutzungsbeschränkung bezgl. der obersten Befeuerungshöhe von 
150m über Grund widerspricht der Installation einer abstrahlbegrenzten Befeuerung. 
 
Entsprechend kann am vorliegenden Standort bei der vorliegenden 
Anlagenkonfiguration nur die AVV-KvL-konforme Befeuerung installiert werden (Feuer 
W, rot ES, Hindernisfeuer ES).  


